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Begründung zur 16. Änderung des Flächennutzungsplans 2000 in St. Georgen  

 

Rechtsgrundlagen: 

 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6) 

 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 

S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)   

 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

 

Änderungsanlass 

 

Am 22.03.2023 hat der Gemeinderat der Stadt St. Georgen den Änderungsbeschluss zum 

Flächennutzungsplan 2000 der Stadt St. Georgen gefasst. Diese 16. Änderung beinhaltet folgenden 

Teilbereich. 

 

▪ Aufstellung des Bebauungsplanes „Nasse Hecken“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bebauungsplanes „Nasse Hecken“ (ohne Maßstab) 
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1. Erfordernis der Planung 

 

Die Entwicklung der Betriebe im südlich angrenzenden Gewerbegebiet "Hagenmoos / Engele" ist 

eine sehr dynamische (Siehe 5.1). Entsprechend sind im nördlichen Bereich des bestehenden, 
rechtskräftigen Bebauungsplanes durch aktuell geplante Erweiterungen der vorhandenen Betriebe 

in Verbindung mit der vorhandenen Grundstückssituation Erweiterungsabsichten geplant und 

erforderlich.  

 

 
2. Ziele und Zwecke der Planung 

 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Erstellung dieses Gewerbegebietes geschaffen werden. 
 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 2000 (FNP2000) der Stadt St. Georgen stellt innerhalb 

des Planbereichs „Waldfläche“ und „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Ein östlicher Teilbereich 

befindet sich im Grundwasser-Schutzgebiet.  

 

Die Stadt beabsichtigt, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern und an die 

geplanten Nutzungen anzupassen. 

 

 
3. Plangebiet und Inhalt der Planung 

 

Durch die Neuplanung treten folgende Änderungen ein: 

a) Erweiterung der gewerblichen Bauflächen 

b) Aufarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanz durch die Erstellung 

eines Umweltberichts mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung. 

c) Waldumwandlung 

 

Die Flächenbilanz zur 16. Änderung des Bebauungsplans stellt sich wie folgt dar: 
 

Gewerbefläche          ca.     5,44 ha 

private Eingrünung       ca.     0,23 ha 

private Verkehrsgrünfläche         ca.     0,20 ha 

öffentliche Verkehrsgrünfläche               ca.     0,02 ha 

öffentliche Verkehrsfläche   ca.     0,29 ha 

Gesamtfläche             ca.     6,18 ha 

 

 

4. Vorbereitende Bauleitplanung 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Flächennutzungsplan als „Waldfläche“ 

und „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Der Bebauungsplan ist damit nicht mehr aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt (§ 8 Abs. 2 BauGB).  

 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. 
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in einem ersten Schritt eine Waldumwandlungserklärung bei der höheren Forstbehörde zu 

beantragen. 

 

Bei den im Plangebiet im Norden vorhandenen Waldbereich handelt es sich um einen 
Erholungswald der Stufe 2 und der Name „Nasse Hecken“ ist Programm, da es sich um 

Moorbereiche und Feuchtbiotope handelt (geschützt nach § 30 BNatSchG).  

In St. Georgen sind rund 48% der Flächen Wald, die sich überwiegend im Eigentum der Stadt St. 

Georgen befinden. Auf der überplanten Fläche liegt kein Landschaftsschutzgebiet, kein 

Naturschutzgebiet, kein FFH-Gebiet und auch kein Vogelschutzgebiet. Der Eingriff in diese Gebiete 
bringt einen hohen CO2-Ausstoß mit sich, den es heutzutage zu vermeiden gilt.  

 

In St. Georgen würde der Ausgleich für diesen Waldeingriff multifunktional erfolgen, da in 

waldreichen Gebieten der Ausgleich über Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen möglich ist 
(Komponenten: Artenschutz, Waldumbau, Waldrandgestaltung).  

Die Waldumwandlung unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Anlage 1 

zum UVPG Ziffer 17.2.2. Hierzu ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Der 

Umweltbericht ersetzt die UVP-Prüfung.  

Im Umweltbericht soll ein forstrechtliches Kapitel enthalten sein. Hierin soll die Flächenbilanz bzw. 

eine flurstückscharfe Darstellung der dauerhaften bzw. befristeten Waldinanspruchnahme 

dargestellt werden. Ebenso das Alter und die Baumartenzusammensetzung der betroffenen 

Bestände, die Funktion nach der aktuellen Waldfunktionskartierung, besondere ökologische 

Funktionen und die forstrechtliche Eingriffsbilanzierung. Des Weiteren müssen konkrete Angaben 
enthalten sein, wo und wie die dauerhafte Waldinanspruchnahme durch Schutz- und 

Gestaltungsmaßnahmen ausgeglichen werden kann. Ein Bodenschutzkonzept wird empfohlen und 

der Waldabstand ist durch Festlegung von Baugrenzen und Baufenstern einzuhalten.  

 

Das geschützte Offenlandbiotop und die vorhandene Rentierflechte innerhalb des Waldes wurden 

berücksichtigt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde außerhalb dieser Flächen gelegt. 

 
 

5.5. Umwandlung Fläche für die Landwirtschaft 

Im Zuge der geplanten Bebauung muss die landwirtschaftliche Nutzung auf Flurstück Nr. 138 

aufgegeben werden. Diese Fläche wird überwiegend in Gewerbefläche umgewandelt. 

 

Auf der Wirtschaftsfunktionenkarte des Landesamtes für Landwirtschaft, Ernährung und 

ländlichen Raum wird die dargestellte Fläche (hellblau schraffiert) als Landwirtschaftsfläche mit 8 

Punkten dargestellt. Dies entspricht einer Vorrangflur Stufe II, dort sollte Fremdnutzung 

ausgeschlossen bleiben. 
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Nach Information vom 

Landwirtschaftsamt wird die im 

Plangebiet enthaltene Fläche für die 

Landwirtschaft von einem 
Nebenerwerbslandwirt bewirtschaftet. 

Somit sind die landwirtschaftlichen 

Belange des landwirtschaftlichen 

Betriebs hinsichtlich dieser Fläche 

nicht schützenswert. Die Fläche kann 
daher im Geltungsbereich beibehalten 

werden.  

Die westlich bestehenden 

landwirtschaftlichen Flächen 
außerhalb des Plangebietes sollen 

unberührt bleiben und ihre derzeitige 

Nutzung soll beibehalten werden. 

 

 

 

5.6. Ver- und Entsorgung 

Die notwendigen Medien zur Ver- und Entsorgung des Planbereichs werden an die vorhandenen 

Leitungstrassen angebunden.  
Die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Gas erfolgt durch das örtliche 

Energieversorgungsunternahmen und die Stadtwerke. Durch das Plangebiet führt im südöstlichen 

Bereich eine Hochdruckgasleitung der EGT. 

 

Die Dimensionierung der vorhandenen Kanalisation ist ausreichend bemessen.  

Die Entwässerung für das Plangebiet ist im Trennsystem geplant.  

  

Grundstücksentwässerung:  

Möglichkeiten der Abflussreduzierung (wie Gründächer, durchlässige Beläge, Versickerung, 
Regenwassernutzung, etc.) auf den privaten Grünflächen, die möglicherweise dazu führen, dass 

auch langfristig keine zentralen Maßnahmen (Beckenvergrößerung, Drosselerhöhung) notwendig 

werden, wurden in die Planung mit aufgenommen. 

 

Infolgedessen kann eine Abflussreduzierung des anfallenden Regenwassers von den Dächern 

mittels Mulden- und Rigolensystem auf dem Grundstück, alternativ mittels Dachbegrünung, 

erreicht werden.  

 
 

5.7. Altlasten 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen 

bekannt. 

 
 

6. Anlagen 

6.1. GE-Baulücken-Peterzell 
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Anlage 6.1. GE-Baulücken-Peterzell 

 

 

 
 

 

 

 


